
Schriften zum Öffentlichen Recht

Band 245

Der Erlaß von Rechtsvorschriften
durch die Bundeswirtschaftsverwaltung 

in den USA

Eine rechtspolitische Untersuchung

der rechtsstaatlichen Sicherungen und politischen Kontrollen

der Rechtsetzung im „administrative process“

Von

Hans Georg Schütze 

Duncker & Humblot  ·  Berlin



HANS GEORG S C H Ü T Z E 

Der Erlaß von Rechtsvorschriften  durch 
die Bundeswirtschaftsverwaltung  in den USA 



S c h r i f t e n z u m ö f f e n t l i c h e n Recht 

Band 245 



Der Erlaß von Rechtsvorschriften durch 
die Bundeswirtschaftsverwaltung in den USA 

Eine rechtspolitische Untersuchung der rechtsstaatlichen Sicherungen und 
politischen Kontrollen der Rechtsetzung im „administrative process" 

Von 

Dr. Hans Georg Schütze LL. M. (Berkeley) 

D U N C K E R & H U M B L O T / B E R L I N 



Alle Rechte vorbehalten 
© 1974 Duncker & Humblot, Berlin 41 

Gedruckt 1974 bei Buchdruckerei Bruno Luck, Berlin 65 
Printed in Germany 

ISBN 3 428 03198 9 



Meinen deutschen und amerikanischen Freunden 

als Dank für ihr Verständnis für mein bisweilen 

ungeselliges Verhalten, als diese Arbeit entstand 





Vorwort 
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einmal für wenige Monate an meine amerikanische Universität, der 
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Professor  Peter Badura, München, zu Dank verpflichtet,  der nicht nur 
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gang und Wiederbeginn dieser Arbeit durch Ermunterung und Kr i t i k 
gefördert  hat. Dem Deutschen Akademischen Austauschdienst b in ich 
für das Stipendium dankbar, das mir den Aufenhalt i n den USA 
ermöglicht hat. Bei der Vorbereitung für den Druck haben mi r Heidi 
Merk, Dr. Hartmut Friedemann und besonders Heather Jean Rader 
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Arbeit in die Reihe der Schriften zum öffentlichen  Recht. 
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Zitierweise 
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Einführung 

§ 1. Ziel und Problemstellung der Arbeit 

Zu den wichtigsten Erscheinungen des modernen Sozial- und Pla-
nungsstaates gehört es, daß das Parlament als institutioneller Träger 
der Gesetzgebungsgewalt nicht- mehr in der Lage ist, die einer Normie-
rung bedürftigen Materien vorausschauend, abstrakt und abschließend 
durch Gesetz zu regeln, so daß ein großer Teil der staatlichen Regelungs-
gewalt i n zunehmendem Maße auf die Exekutive übergeht. Diese Ten-
denz oder eher: Zwangsläufigkeit t r i t t im Bereich der staatlichen Wir t -
schaftsaufsicht  und -lenkung angesichts der technischen Kompliziert-
heit und der Detaill iertheit der Regelungen auf der einen, und des 
Zwanges zu schnellem und flexiblem staatlichen Handeln auf der anderen 
Seite besonders deutlich hervor. Technischer Mechanismus für die 
Kompetenzverlagerung ist die Delegation, d. h. die gesetzgeberische 
Ermächtigung zum Erlaß untergesetzlicher Normen. Diese Erscheinung 
der Funktionenverlagerung ist allen modernen Staaten mi t einem 
demokratischen und gewaltenunterscheidenden Regierungssystem ge-
mein. Die jeweilige Ausgestaltung in den verschiedenen Rechtssystemen 
unterscheidet sich aber hinsichtlich der A r t der Ermächtigung, der 
Organisationsform des Ermächtigungsempfängers,  des Verfahrens  der 
Ausübung der übertragenen Befugnisse, der politischen Kontrolle des 
Ermächtigungsempfängers  und der gerichtlichen Nachprüfung seiner 
Akte. 

a) Ziel  und Gang der  Arbeit 

Diese Arbeit w i l l den hier angesprochenen Problemkreis für die USA 
untersuchen. Auf die Frage, was eine solche Darstellung leisten kann, 
steht als Antwort die klärende Bedeutung der Antithese zu dem eigenen 
Rechtssystem und seiner Ausgestaltung der Problemlösung1. Klärend 
kann sie mit zweierlei Zielrichtung sein. „Jede Rechtstheorie w i rd heute 
angesichts der noch zunehmenden Gleichartigkeit der Lebensverhält-
nisse und Rechtsüberzeugungen in großen Teilen der Welt ihre Ergeb-
nisse auch rechtsvergleichend gewinnen und überprüfen  müssen, und 
zwar um so mehr auch durch die Vergleichung öffentlicher  Rechte, je 

i Morstein  Marx,  Amerikanische Verwal tung — Hauptgesichtspunkte und 
Probleme, Ber l in 1963, S. 13 ff.  und 175 ff. 
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stärker die öffentliche  Gewalt hoheitlich i n den Rechtsverkehr ein-
greift 2." Die Erörterung der ausländischen Lösung eines öffentlich-
rechtlichen Problems kann aber auch nur dazu dienen, die spezifische 
Lösung im eigenen Rechtssystem in klarerem Licht erscheinen zu las-
sen3. Vor allem dieses letztere Ziel verfolgt  diese Arbeit. 

Voraussetzung hierfür  ist, daß sowohl die untersuchte Problem-
stellung im Grundsätzlichen gleich als auch das ausländische Verfas-
sungssystem dem eigenen ähnlich4 ist. Das t r i f f t  für den hier darge-
stellten amerikanischen Rechtskreis zu. Dabei werden die zum Teil be-
trächtlichen sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Unter-
schiede nicht verkannt. Es bestehen aber gerade im Bereich der Wi r t -
schaftsverwaltung grundlegende Gemeinsamkeiten5. Wie die Bundes-
republik stehen die USA, gleichermaßen hochindustrialisiert und demo-
kratisch-repräsentativ regiert, vor der Aufgabe, ein durch Privateigen-
tum, Privatautonomie, Vertrags- und Gewerbefreiheit  gekennzeichnetes 
Wirtschaftssystem den Bedürfnissen des modernen Sozialstaates anzu-
passen. Die Notwendigkeit staatlicher Aufsicht, Lenkung und Planung 
t r i t t allerdings in den USA dadurch quantitativ i n besonderem Maße 
hervor, daß sowohl die Versorgungs- und Verkehrsbetriebe, als auch 
der Telephon- und Telegrammdienst, sowie die Massenmedien Funk 
und Fernsehen ganz überwiegend im Privateigentum stehen. Als 
Alternative zu den bei uns vorherrschenden Verwaltungsmonopolen der 
Daseinsvorsorge und der öffentlich-rechtlichen  Trägerschaft  der draht-
losen Massenmedien bieten hier — zum Teil ebenfalls monopolistische — 
Unternehmungen der Privatwirtschaft  Leistungen an, an denen ein 
besonderes öffentliches  Interesse besteht und die daher einer intensiven 
staatlichen Regelung und Aufsicht, insbesondere hinsichtlich des Um-
fangs und der Ar t ihrer Leistungserbringung und der Höhe ihrer 
Tarife unterliegen (sog. „public Utilities"). 

Die Entwicklung der zunehmenden Übertragung rechtsetzender Ge-
walt auf die Verwaltung in diesem Bereich am Beispiel der USA auf-
zuzeigen, scheint deshalb von besonderem Interesse, wei l diese, obwohl 
an dem europäischen, besonders dem deutschen Beispiel zentraler 
staatlicher Wirtschaftslenkung orientiert 6, i n den unabhängigen Regu-

2 Kaiser , Vergleich i m öffentlichen  Recht — Einleitung, i n : ZaöRV Bd. 24 
(1964), S. 391 ff., 393. 

3 Fraenkel,  Das amerikanische Regierungssystem, 2. Aufl., Kö ln 1962, S. 13, 
benutzt hierfür  als Beispiel die Muttersprache, die man erst nach Studium 
einer fremden Sprache vo l l begreifen könne. 

4 Vgl. Bernhardt , Eigenheiten und Ziele der Rechtsvergleichung i m öffent-
lichen Recht, ZaöRV Bd. 24 (1964), S. 431 ff., 436. 

ß Vgl. für das deutsche und das amerikanische Verwaltungssystem insge-
samt Morstein  Marx , Amerikanische Verwaltung, S. 12. 

6 Vgl. z .B. den Brief  Laskis  an Holmes  vom 2. Januar 1916: " I suppose 
American worship of regulation has two main roots (1) the national reaction 
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lierungsbehörden und im „administrative process" Instrumente bzw. 
Verfahren  staatlicher Kontrolle und Beeinflussung gefunden haben, die 
bei uns keine Entsprechung haben und einen alternativen Weg, einen 
„originellen Beitrag . . . zur Entwicklung des modernen Verwaltungs-
staates"7 darstellen. 

Diese Arbeit soll nun aber nicht rechtsvergleichend in dem Sinne sein, 
daß sie gleichgewichtig die deutsche und amerikanische Lösung neben-
einanderstellt, vielmehr soll die deutsche Problemlage nur einführend 
kurz berührt, im wesentlichen aber als bekannt vorausgesetzt werden. 
Rechtsvergleichend ist sie aber insoweit, als sie bewußt auf den 
deutschen Leser und dessen Problembewußtsein und Begriffsapparat  ab-
stellt und insofern doch eine Gegenüberstellung ist. Als solche kann sie 
sich jedoch nicht mi t der Darstellung der fremden Strukturen oder In-
stitutionen begnügen, also Verwaltungsbehörde mi t Verwaltungsbehörde 
oder Preisgesetz mi t Preisgesetz gleichsetzen (schon deshalb nicht, wei l 
oft diese Strukturen im anderen Rechtssystem keine Entsprechung 
finden), sondern muß funktional vergleichen, d. h. von der Grundlage der 
gemeinsamen Problemstellung her andersartige Problemlösungen in 
ihren Bedingungen und Grenzen aufzeigen8. 

Daß eine solche Untersuchung notwendig über den Bereich des rein 
Rechtlichen hinausgeht, liegt i n der Natur der untersuchten Problematik. 
Die verfassungsrechtlichen  Institutionen und die ihren Tätigkeitsbereich 
normierenden Rechtsvorschriften  sind eingebettet in verfassungs-
historische und besonders politische Bezüge, ohne deren skizzenhafte 
Erwähnung jene unverständlich bleiben müßten9. Eine damit zusam-
menhängende Schwierigkeit der Darstellung eines ausländischen 
Rechtsproblems besteht darin, mit Rechtsbegriffen  arbeiten zu müssen, 
die, mi t spezifisch rechtshistorischem und politischem Inhalt gesättigt, 
nicht übersetzbar sind, wei l sie kein Äquivalent i n der deutschen Ter-

f rom the late period of laissez-faire and (2) an admir ing imi ta t ion of the 
success of centralization i n Germany.", in : Howe (Hrsg.), The Correspon-
dence of Mr . Justice Holmes and Harold J. Laski, 2 Bde., 1953, Bd. 1, S. 50. 

7 Fraenkel,  S.204f. 
8 Zur funktionalen Vergleichung siehe Luhmann, Theorie der Verwaltungs-

wissenschaft — Bestandsaufnahme und Entwurf ,  K ö l n 1966, S. 58 f. und 
103 ff.;  Scharpf,  Die politischen Kosten des Rechtsstaats — Eine vergleichende 
Studie der deutschen und amerikanischen Verwaltungskontrol len, Tübingen 
1970, S. 12 f.; Almond/Powell,  Comparative Polit ics: A Development Approach 
(1966). 

ö Vgl. Streb  el,  Vergleichung und vergleichende Methode i m öffentlichen 
Recht, ZaöRV Bd. 24, S. 405 ff.,  411 f. und Bernhardt,  S. 435. — Dieser Zu-
sammenhang kommt i n den USA dadurch sichtbar zum Ausdruck, daß Teile 
der bei uns i m öffentlichen  Recht angesiedelten Materien, wie die Staats-
lehre und Teile des Staats- und Verwaltungsrechts, nicht der Rechts-, 
sondern der Politikwissenschaft unterfal len; vgl. dazu Saipa/Schütze,  Das 
öffentlichrechtliche  Schri f t tum in den Vereinigten Staaten von Amer ika — 
Überblick und Analyse, AöR Bd. 96 (1971), S. 113 ff.,  113 f. und 129 f. 


